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BTB Sachsen-Anhalt, LFG Vermessung und Landentwicklung 
Rainer Kießling, Gittelstr. 3, 04347 Leipzig 

 
An die 
 
Mitglieder der 
Landesfachgruppe Vermessung 
des BTB Sachsen-Anhalt  
 
 

 Gewerkschaft Technik 
und Naturwissenschaft 
Sachsen-Anhalt  
im öffentlichen Dienst 
(BTB Sachsen-Anhalt) 
 
Landesfachgruppe Vermessung und 
Landentwicklung 
 
Vorsitzender   
Rainer Kießling 
Gittelstr. 3 
04347 Leipzig 

Tel.:         0171 / 1705790 (p) 
                0345 / 6912 – 125 (d) 
                0341 / 5214707 (p) 
Fax:         0341 / 5214707 (p) 
E-Mail:     r.kiessling@ 
                btb-sachsen-anhalt.de 
Internet:   www.btb-sachsen-anhalt.de 

  Leipzig, 27.05.2022 
 

Mitgliederbefragung zum Tarifergebnis 2021 
 

 

Sehr geehrte Mitglieder der Landesfachgruppe Vermessung und Landentwicklung des BTB Sach-

sen-Anhalt, 

 

am 29. November 2021 haben die Tarifparteien zur Einkommensrunde der Länder eine Einigung 

erzielt. Diese beinhaltet unter anderem eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 

1.300 Euro, eine Entgelterhöhung von 2,8 Prozent zum 1. Dezember 2022 sowie strukturelle Ver-

besserungen im Gesundheitsbereich. Eine Neuregelung zum Arbeitsvorgang konnte abgewendet 

werden. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Die Zusage des Finanzministers des Landes 

Sachsen-Anhalt, dass der Tarifabschluss zeit- und inhaltgleich für die Besoldung und Versorgung 

übernommen werden soll, wurde in der Zischenzeit umgesetzt. Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger werden dabei allerdings nicht die Corona-Sonderzahlung erhalten. 

 

Der dbb beamtenbund und tarifunion war ursprünglich unter anderem mit einer Erhöhung der 

Tabellenentgelte um 5 %, mindestens aber 150 € monatlich, in die Tarifverhandlungen hineinge-

gangen. 

 

Der Vorstand der Landesfachgruppe Vermessung und Landentwicklung des BTB Sachsen-Anhalt 

möchte nun die Zufriedenheit über dieses Tarifergebnis direkt bei den Mitgliedern erkunden, um 

gegenüber den entsprechenden Gremien des Beamtenbundes insbesondere im Hinblick auf die 

nächsten Tarifverhandlungen genügend aussagefähig zu sein. Darum bittet Sie der Vorstand der 
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Landesfachgruppe Vermessung und Landentwicklung, die folgenden Fragen zu beantworten, 

vielleicht noch einige Anmerkungen zu tätigen sowie Ihr Votum bis zum 01. Juli 2022 per Briefpost 

oder E-Mail an r.kiessling@btb-sachsen-anhalt.de wieder zurückzusenden. Ihr Feedback ist 

selbstredend freiwillig, wäre aber wichtig, da nicht „Gewerkschaftspolitik von oben“ betrieben wer-

den soll. Ziel ist es, die Mitglieder nach Möglichkeit mehr in die Entscheidungsprozesse der Ge-

werkschaft einzubinden. 

 

Selbstverständlich werden alle Einsendungen vertraulich behandelt und nach der Auswertung 

umgehend datenschutzgerecht vernichtet. Eine Weiterverwendung der erhobenen Daten erfolgt 

ausschließlich anonymisiert. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass anonyme Rückmeldun-

gen nicht berücksichtigen können, um etwaige Manipulationen zu vermeiden. 

 

Vielen Dank fürs Mitmachen. Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Mit kollegialen Grüßen 

Gez. Rainer Kießling 

  

mailto:r.kiessling@btb-sachsen-anhalt.de
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Datum: …………………. 

Von 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 

An              via Post oder per Mail: 

Rainer Kießling           r.kiessling@btb-sachsen-anhalt.de 

Gittelstr. 3 

04347 Leipzig 

 

 

Mitgliederbefragung zum Tarifergebnis 2021 

 

Ich bin (bitte ankreuzen oder markieren) 

□ Besoldungsempfänger*in 

□ Angestellte*r 

□ Versorgungsempfänger*in. 

 

Das Tarifergebnis ist (bitte ankreuzen oder markieren) 

□ für mich sehr zufriedenstellend 

□ für mich zufriedenstellend 

□ für mich weniger zufriedenstellend 

□ für mich überhaupt nicht zufriedenstellend 

□ mir egal, 

 

weil 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… . 

 

In den nächsten Tarifverhandlungen sollten folgende Forderungen erhoben werden: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… . 

 


